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Anton Ben y a 

Parlament 
. 1010 Wie n 

2096/AB 

1978 -12- n 7 
zu t,Ot:f1/J 

Die schl'iftliche parlamentarische Anfrage deI' Abgeor'dneten 

zum Nationalrat DipZ.lng. RiegZer und Genossen raVP)~ 

NI'. 20871j~ betreffend Einkornmensen,twick1"ung in. der Land

und ForBtwirtschaft~ beehre ich mich wie folgt zu beant

üJorten. 

Zunachst weise inh darauf h'in~ daß die betriebswirtschaft

Zichen Erfolge der Land- und Forstwirtschaft aus einem 

Jahr keine sfa l l s iso liert beu2'tei l t wel,den so 1" l ten. Nach 

den guten Er'nteergebnissen des Jahres 1976~ dem erheblichen 

Rohertragszuwachs des Jahres 1976~ war eine weitere 

Steigerung in ähnlichem Maße im Jahre 197? nicht zu erwarten. 

Außerdem ist die durchschnittliche Steigerung noch keines

falZs voll aussagefahig über die l.Jirtschaftliche Situation 

der gesamten Landwirtschaft~ rv~iZ nach Produktionsgebieten 

erhebliche strukturelle Unterschiede bestehen. Die Ergebnisse 

in den einzeZnen Produktionsgebieten zeigen daher auch eine 

unterschiedZiche Einkommensentwicklung. Diese Disparität 

üJurde im Jahre 1977 verringert. Insbesondere. die Berg

bauernbetriebe im Alpengebiet haben beacht1"iche Einkommens

verbesserungen erzieZen kennen. 
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Zu Frage 1.): 

Das, landwirtsohaftliohe Einkommen je Familien-Arbeitskraft 

hat sioh Von 1970 bis 1977 um 11,6 % (real 4,3 %) jährlich 

erh8ht, während die jährliohe Steigerung im Zei~raum 1966 

bis 1969 5,2 % (real 1,9 %) betrug (Quelle: Berioht 

Uber die Lage der 8sterreiohisohen Landwirtsohaft 1977, 

Sei~e 48). Den Zielen des Landwirtsohaftsgesetz~s wurde 

daher seit 1970 wirkungsvoller entsproohen als vor 1970. 

Zu Frage 2.): 

Die Zielsetzungen des Landwirtsohaftsgesetzes wurden, 

wie 'die unbestreitbare Beantwortung der Frage 1 zeigt, 

nicht verfehlt, sodaß sioh die Beantwortung der Frage 2 

erUbrigt. 

Der desmini8~ 
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